
 

Bericht an den Gemeinderat 
 

 

GZ: Präs. 17569/2013-2 

 

ExpertInnenkommission „Sportwissenschaftliche 
Beratungs- und Untersuchungsstelle des Landes 
Steiermark“; 
Entsendung eines sachverständigen Mitgliedes durch die Stadt Graz 
in die ExpertInnenkommission 
 
 
 
Die „Sportwissenschaftliche Beratungs- und Untersuchungsstelle des Landes Steiermark“ 
wurde eingerichtet, um die sportwissenschaftliche Beratung und Betreuung aller steirischen 
Kadersportler sicherzustellen.  
Die diesen Richtlinien zu Grunde liegenden Anforderungen an das Leistungsniveau von 
„Sportwissenschaftlichen Beratungs- und Untersuchungsstellen des Landes Steiermark“ 
werden von einer unabhängigen ExpertInnenkommission anhand der festgesetzten Kriterien 
überprüft. 
 

 

Mit Schreiben des Sportamtes der Stadt Graz vom 26.03.2013 wurde mitgeteilt, dass Herr 
Mag. Gerhard Peinhaupt auf Grund seiner Funktion als Sportamtsleiter, seiner Qualifikation 
und seiner spitzensportlichen Erfahrung in die ExpertInnenkommission 
„Sportwissenschaftliche Beratungs- und Untersuchungsstelle des Landes Steiermark“ 
entsandt werden soll. 

 

 

 

 

Gemäß § 45 Abs. 2 Z 1  des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl 130/1967 idgF, ist 
der Beitritt zu Körperschaften und Kommissionen  und die Bestellung der in diese zu 
entsendenden VertreterInnen der Stadt Graz dem Gemeinderat vorbehalten, wobei gemäß § 
61 Abs. 1 leg. cit. die Vorberatung dem Stadtsenat obliegt.  
 
 

Der Stadtsenat stellt daher den 

A n t r a g ,  

 

der Gemeinderat wolle beschließen: 

 
 
 

Bearbeiter: Peter Stöckler 

 

BerichterstatterIn: …………………… 

 

Graz, …………………… 

 



 

Als Vertretung der Stadt Graz in der ExpertInnenkommission „Sportwissenschaftliche Beratungs- 

und Untersuchungsstelle des Landes Steiermark“ wird Herr Mag. Gerhard Peinhaupt namhaft 
gemacht. 
 
 
 
Der/Die BearbeiterIn: 

 

 Die Abteilungsvorständin: 
 

 Der Bürgermeister: 

 

 

 

  Gesehen! 
Der Magistratsdirektor: 

 
 
 

Vorberaten und angenommen in  

der Sitzung des Stadtsenates am ................................ 

  
Der/Die Vorsitzende:       

 

 


